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Mindestlohn - Was haben Unternehmer zu beachten? - Teil 2 

S
eit dem 1. Januar 2015 haben Arbeitneh­
mer Anspruch gemäß Mindestlohngesetz 
(MiLoG) auf Zahlung eines Arbeitsentgelts 

mindestens in Höhe von EUR 8,50 je Zeitstun­
de. Bereits im Vorfeld des lnkrafttretens des 
Mindestlohngesetzes, insbesondere jedoch seit 
dem 1. Januar 2015 werden die Regelungen zum 
MiLoG heiß diskutiert. 

Bei vielen Unternehmen bestehen deshalb Unklar­
heiten, wie sie sich als Arbeitgeber im Umgang mit 
eigenen Arbeitnehmern und Leiharbeitnehmern und 
wie sie sich als Auftraggeber im Umgang mit Auftrag­
nehmern verhalten. In Teil 1 der Beitragsserie zum 
Thema Mindestlohn wurden das das Mindestlohnge­
setz vorgestellt und Fragen zum Anwendungsbereich 
und zur Vergüh.lng beantwortet. In Teil 2 werden nun 
die folgenden Fragen behandelt: 

• ,.Welche Dokumentationspflichten bestehen im Zu­
sammenhang mit dem MiLoG?" 

• ,,Welche Haftung ist in Zusammenhang mit dem 
MiLoG zu berücksichtigen?" 

• ,,Praxistipps: Welche Musterformulierungen können 
verwendet werden?' ' 

1. WELCHE DOKUMENTATIONSPFLICH ­
TEN BESTEHEN IM ZUSAMMENHANG 
MIT DEM MILOG? 

Die Kontrolle und Durchsetzung des Mindestlohn­
gesetzes sind ähnlich gestaltet wie im Gesetz zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit. Daher verweist das 
Mindestlohngesetz auch umfassend auf dieses Gesetz. 
Dies gilt zum Beispiel für die zuständigen Stellen, die 
die Einhaltung der Pflichten eines Arbeitgebers zu 
prüfen haben. Es handelt sich dabei um die Behörden 
der Zollverwalrung. 

Um tatsächlich die Einhaltung des Mindestlohngeset­
zes und die Gewährung des Mindestlohns überprüfen 
zu können, sieht das Mindestlohngesetz für bestimmte 
Branchen und Bereiche vor, dass generell Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet und 
zwei Jahre aufbewahrt werden müssen. Diese besonde­
re Dokumentationspflicht geht über das Arbeitszeitge­
setz(§ 16 Abs. 2) hinaus, das den Arbeitgeber lediglich 
verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit 
hinausgehende Arbeitszeit aufzuzeichnen und auf­
zubewahren. Diese besondere Dokumentations- und 
Aufbewahrungspflicht trifft die Arbeitgeber, im Bau­
gewerbe, im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, 
im Personenbeförderungsgewerbe, im Speditions-, 
Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, 
im Schaustellergewerbe, bei Unternehmen der Forst­
wirtschaft, im Gebäudereinigungsgewerbe, bei Unter­
nehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und 
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Aus.stellungen beteiligen und in der Fleischwirtschaft. 
Daruber hinaus trifft die besondere Dokumentations­
und Aufbewahrungspflicht für Arbeitgeber bei gering­
higig Beschäftigten (nach§ 8 Abs. 1 SGB IV) bundes­
weit ohne Branchenbeschränkung, d. h. dies gilt auch 
hir Arbeitgeber im Bereich der Landwirtschaft. 

Der geset zgeberische Grund für diese erweiterte Do­
kumentationspflicht liegt auf der Hand. Die besonders 
„missbrauchsgefährdeten"' Branchen sowie die schwer 
abzugrenzenden geringfügigen Beschäftigungsverhält­
nisse (Dauer der Arbeitszeit im Verhältnis zur Vergü­
tung) sollen in besonderer Weise - nach Auffassung 
des Gesetigebers - angehalten werden, das Gesetz zu 
beachten. 

Darüber hinaus wird die besondere Dokwnentations­
pflicht auch auf Entleiher erstreckt, die Arbeitnehmer 
in eine der genannten Branchen überlassen. Ausdrück­
lich ausgenommen von dieser zusätzlichen Aufzeich­
nungspflicht sind hingegen geringfügig Beschäftigte 
in Privathaushalten (gemäß§ 8 a SGB IV). Der Grund 
hierfür erschließt sich gleichfalls aus dem Sinn und 
Zweck dieser Beschäftigungsverhältnisse. In Privat­
haushalten lässt sich dne Abgrenzung Arbeit/Freizeit 
kaum praktisch durchführen. Eine umfassende Doku­
mentationspflicht würde den Rahmen dieser Beschäfti­
gungsverhältnisse sprengen. 

2. WELCHE HAFTUNG IST IN ZUSAM ­
MENHANG MIT DEM MILOG ZU BE­
RÜCKSICHTIGEN? 

Die Haftung des Auftraggebers nach den Regelungen 
des Mindestlohngesetzes haben eine große Unsicher­
heit, heftige Diskussionen und teilweise Unverständnis 
hervorgerufen. Unternehmen sind als Arbeitgeber 
nach dem Minde stlohngesetz nicht nur verpflichtet, 
ihre Arbeitnehmer gemäß dem Mindestlohngesetz zu 
vergüten, sondern haften als Auftraggeber auch für die 
Gewährung des Mindestlohns der Arbeitnehmer ihrer 
Auftragnehmer. 

a) Haftungsregelung nach dem MiloG 

§ 13 MiLoG sieht eine Haftung des Auftraggebers vor, 
verweist dabei jedoch auf die Regelungen des§ 14 
Arbeitn ehrner-Entsendegesetz (AEntG). § 14 AEntG 
lautet wörtlich: 
„Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit 
der Erbringung von Werk-oder Dienstleistungen beauf­
tragt, haftet fiir die Verpflichtungen dieses Unternehmers, 
eines Nachuntemehmers oder eines von dem Unternehmer 
oder einem Nachuntemehmer beauftragten Verleihers 
zur Zalzlung des Mindestentgelts nn Arbeitnehmer oder 
Arbeitnehmerinnen oder zur Zah/11ng von Beiträgen an eine 

gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien nach § 8 
wie ein Bürge, der ai,f die Ei11rede der Vorausklage verzich­
tet hat. Das Mindestentgelt im Sinne des Satzes 111mfasst 
nur den Betrag, der nach Abzug der Steuern und der 
Beiträge zur S0::.ialversicl1eru ng und zur Arbeitsförderung 
oder entsprechender Aufwendungen zur sozialen Sichening 
der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen auszuzahlen ist 
(Nettoentgelt)." 

b) Welche Unternehmen sind von der Haftung um­
fasst (Geltungsbe11eich)? 

Die wichtigste Frage im Zusammenhang mit der 
Haftung ist, welche Unternehmen bei welchen Ver­
tragsverhältnissen überhaupt für die Gewährung des 
Mindestlohns der Vertragspartner von der Haftung 
umfasst sind. Auftragg eber haften für andere Unter­
nehmer, die sie mit der Erbringung von Werk- oder 
Dienstleistungen beauftragt haben, d.h_ für die Ver­
pfüchrungen gemäß dem Mindestlohngesetz 

• ihres Auftragnehmers, 
• eines vom Auftragnehmer beauftragten weiteren 

Auftragnehmers (Nachunternehmer) oder 
• eines vom Auftragnehmer oder einem Nachunter­

nehmer beauftragten Verleihers. 

Die Haftungsregelung des§ 13 MiLoG verweist auf 
§ 14 AEntG. Das Arbeitnehmerentsendegesetz und 
die weitreichende Haftung galten im Bereich der 
Baubranche und ware n ursprünglich ausschließlich 
auf sog. Generalunternehmer, nicht jedoch auf bloße 
Bauherren als Unternehmen anwendbar. Dies wurde 
damit gerechtfertigt, dass der Generalunternehmer 
die Beachtung der zwingenden Mindestarbeitsbedin­
gungen aus der Hand gibt. Da er sich eines Dritten zur 
Ausführung der eigentlich von ihm geschuldeten, aber 
nicht durch eigene Arbeitnehmer erbrachten Bauleis­
tungen bedient hat, schafft er selbst das Risiko, wenn 
der Subunternehmer seinen Mitarbeitern nicht die ge­
schuldeten Mindestlölme zahlt. Aufgrund der Öffnung 
des Arbeitnehmerentsendegesetzes für alle Branchen 
und der Ausdehnung des§ 14 AEntG auf Werk- und 
Dienstleistungen !Ötcllt sich nun die Frage, wie der Un­
ternehme rbegriff im Sinne des MiLoG bei der Haftung 
aus zulegen ist. 

In bisherigen Veröffentlichungen und vom Bundes­
ministerium für Arbeit und Soziales wird vertreten, 
dass die Haftung nur solche Unternehmer trifft, die 
sich zur Erfüllung eigener Pflichten gegenüber Dritten 
bedienen (z.B. Melken von Kühen , Erstverarbeitung 
der Milch oder Transport der Milch zur Molkerei), 
nicht jedoch bei Werk- oder Dienstleistungen, die 
lediglich der Befriedigung des betrieblichen Eigenbe­
darfs eines Unternehmens dienen (z.B_ die Reinigung 
der Räumlichkeiten„ Bau von Stallungen, Wartung 

eigener Fahrzeuge oder Maschinen). Eine abweichende 
Ansicht fasst den Unternehmerbegriff jedoch weiter 
und bezieht jeden Unternehmer in die Haftung ein, 
unabhängig davon, welcher Art die Arbeiten sind, 
die vergeben werden. Eine abschließende Klärung 
ist sicherlich erst nach den ersten höchstrichterlichen 
Gerichtsentscheidungen zu erwarten bzw. dann, wenn 
- wie zurzeit schon diskutiert - das MiLoG nochmals 
korrigiert bzw. klargestellt wird. 

Solange hierzu keine höchstrichterliche Rechtspre­
chung vorliegt, besteht jedoch eine gewisse Rechtsun­
sicherheit . Unstreitig ist jedoch, dass die Haftung nur 
für Werk- oder Dienstleistungsverträge, nicht jedoch 
für Kaufverträge gilt. Eine Haftung ist damit ausge­
schlossen, soweit das Unternehmen Produkte lediglich 
einkauft (z.B. Kauf von Fahrzeugen und Maschinen 
etc.). Hier besteht keine Haftung für die Gewährung 
des Mindestlohns für die Arbeitnehmer beispielsweise 
des Fahrzeug- oder Maschinenherstellers. 

c) In welchem Umfang besteht die Haftung? 

Der Auftraggeber haftet gegenüber den Arbeitnehmern 
des A uftragnehmers/Nachunternehmers/Verleihers 
wie ein selbstschuldnetischer Bürge, der auf die Einre­
de der Vorausklage verzichtet hat. Dies bedeutet eine 
verschuldensunabhängige Einstandspflicht. Arbeitneh­
mer des Auftragnehmers/Nachuntemehmers/Verlei­
hers können den Auftraggeber direkt auf die Zahlung 
des gesetzlichen Mindestlohns in Anspruch nehmen. 
Diese Arbeitnehmer müssen sich nicht zunächst an 
ihren eigenen Arbeitgeber wenden. 

Die Haftung umfasst nur das Nettoentgelt, d.h. den 
Betrag, der nach Abzug von Steuern und Beiträgen 
zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung oder 
entsprechende Aufwendung zur sozialen Sicherung 
an den Arbeitnehmer zu zahlen ist. Selbst wenn dem 
Arbeitnehmer des Auftragnehmers einen Vergütungs­
anspruch über dem Mindestlohn von EUR 8,50 brutto 
je Zeitstunde zusteht, greift die Haftung nur für den 
gesetzlichen Mindestlohn. Die Hafh.Jng schlägt dabei 
auf die gesamte Nachuntemehmerkette durch. 
Diese verschuldensunabhäng:ige Haftung ist nicht 
abdingbar und nur sehr schwer zu verhindern, da 
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nicht leicht zu erkennen ist, ob der Auftragnehmer 
seine Arbeitnehmer gemäß den Regelungen des Min­
destlohngesetzes vergütet. Deshalb besteht nun die 
Gefahr, dass Unternehmer, die sich bei der Erfüllung 
ihrer Aufträge Dritter bedienen, für die Einhaltung des 
Mindestlohngesetzes durch diese Dritte haften und 
den Mindestlohn an dessen Arbeitnehmer selbst zah­
len müssen, unabhängig davon, ob der Auftraggeber 
vom Verstoß des Auftragnehmers Kenntnis hatte oder 
hiervon profitiert hat. 

Zur Eingrenzung des umfänglichen Haftungsrisikos 
bestehen jedoch verschiedene Handlungsmöglichkei­
ten: 

d) Praxistipp: Handlungsmöglichkeiten 

Die Haftung aus§ 13 MiLoG i. V. m. § 14 AEntG setzt 
kein Verschulden des Auftraggebers voraus . Das be­
deutet, die Haftung ist vertraglich nicht ausschließbar 
und greift selbst dann ein, wenn die Nichteinhaltung 
der Pfüchten aus § 20 MiLoG weder erkennbar noch 
zu verhindern waren und insbesondere , wenn der 
Auftraggeber nicht davon profitiert hat. Um das Haf­
tungsrisiko möglichst zu minimieren und um den für 
§ 21 Abs. 2 MiLoG möglichen Exkulpationsnachweis 
erbringen zu können , sind folgende Maßnahmen zu 
empfehlen: 

• Sorgfältige Auswahl der Auftragnehmer. Aus dem 
Angebot sollte hervorgehen, dass die Pfücht zur Zah­
lung eines Mindestlohns eingerechnet ist. Gibt es An· 
haltspunkte für ein Fehlverhalten bei der Erfüllung 
von Arbeitgeberpflichten in der Vergangenheit (z.B. 
Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge). 

• Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen der 
Krankenkasse und der Berufsgenossenschaft vor 
Vertragsschluss und Vorlage regelmäßig aktualisier­
ter Unbedenklichkeitsbescheinigungen während des 
Vertragsverhältnisses. 

• Ggf. Einholung einer Auskunft der "Schufa" vor 
Vertragsschluss. 

• Vertri3glkhe Verpflichtung bzw. Zusicherung des 
Auftragnehmers, dass dieser die Regelungen des 
Mindestlohngesetzes einhält und dass der Auftrag­
nehmer sich darüber hinaus verpflichtet, dafür Sorge 
w tragen, dass auch etwaig von ihm beauftragte 
Nachuntemehmer und Verleiher im Sinne des AÜG 
ihre gesetzlichen Pflichten aus dem Mindestlohnge­
setz einhalten. 

• Vorlagepflicht von Nachweisen über die Zahlung 
des Mindestlohns gegenüber den Arbeitnehmern des 
Auftragnehmers einschließlich eines Einsichtsrechts 
in die (anonymisierten) Lohn- und Gehaltslisten. 

• Einräumung von Fragerechten des Auftraggebers 
bei den vom Auftragnehmer eingesetzten Arbeitneh­
mern hinsichtlich der Zahlung des Mindestlohns. 

• Verpflichtung des Auftragnehmers, den Auftragge­
ber bei Einsatz etwaiger Nachuntemehmen von der 
(anteiligen) Inanspruchnahme der Haftung nach dem 
MiLoG freizustellen. 
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• Vereinbarung von Vertrags s trafen bei Verstößen des 
Auftragnehmers gegen die Regelungen des MiLoG. 

• Vereinbarung eines Zurückbehaltungsrechts der Ver­
gütung aus dem Werk- oder Diens tleistungsvertrag 
bei Verstößen des Auftragnelhmers gegen das MiLoG. 

• Vereinbarung eines außerordentlichen Kündigungs­
rechts des Werk- oder Dienstleistungsvertrags bei 
Verstößen des Auftragnehmers gegen das MiLoG. 

• Soweit gegenüber dem Vertragspartner durchsetz­
bar, Erstellung von Sicherheiten, z.B. durch eine 
selbstschuldnerische, unwiderrufliche Bürgschait des 
Auftragnehmers für Verstöße gegen das MiLoG und 
dementsprechende Haftung des Auftraggeber s. 

Diese Handlungsmoglichkeiten sind eine Auswahl . 
Es kommt jeweils auf den Einzelfall, das Vertragsver­
hältnis sowie die Durchsetzbarkeit der Regelungen 
gegenüber dem Vertragspartner an. 

3 . WELCHE MUS TERFORMULIERUNGEN 
KÖNNEN VERWENDET WERDEN? 

Aufgrund des Inkrafttretens des Mindestlohngesetzes 
sind verschiedene Anpassungen der bisherigen und 
zukünftigen Verträge erforderlich. Folgende Muster 
können hierfür verwendet werden: 

.il Arbeitsverträge 

Das MiLoG hat auch Auswirkungen auf die Arbeits­
verhältnisse. Neben der Pflicht, eine bestimmte Höhe 
an Vergütung zu einem bestimmten Zeitpunkt nach 
dem MiLoG zu gewähren, ist es nach§ 3 MiLoG auch 
unzulässig, Vereinbarungen abzuschließen, di,e den 
Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine 
Geltendmachung beschränken. Es wird derzeit dis­
kutiert, wie mit sog. arbeitsvertraglichen Ausschluss­
fristen umzugehen ist. Unwirksam ist jedenfalls, dass 
Ansprüche auf Mindestlohn innerhalb von drei Mo­
naten verfallen, wenn sie beispielsweise nicht vorher 
schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber geltend ge­
machl werden. Noch nkht geklärt ist, ub Ausschlu:;:,­
und Verfallfristen einfach für Ansprüche aus dem 
Mindestlohn nicht gelten, im Übrigen aber wirksam 
bleiben, oder ob Ausschluss - und Verfallfristen, die 
keine Ausnahme für das MiLoG vorsehen, insgesamt 
unwirksam werden. Die rechtssicherste Variante ist 
deshalb, in Ausschluss- und Verfallfristen Ansprüche 
aus dem MiLoG auszunehmen. Beispiel: 

,,Alle beiderseitigen Ansprache - mit Ausnahme von An­
spriiche,r aus dem Mindestlohngesetz-, die sich aus dem 
Arbeitsverhiiltnis ergeben, sind von den Vertragsparteien 
binnen einer Frist von dre, Monaten seit ihrer Fälligkeit 
schriftlich gegenüber dem .anderen Vertragsteil geltend zu 
machen. Im Fall der Nichtgeltendmaclumg verfallen sie 
ersatz los. 
Im Fall der Ablehnung durch den anderen Vertragsteil oder 
eimr Nichterkliirung des anderen Vertmgsteils nach einem 
Monat nach Geltendmachung der Ansprüche sind diese 
Ansprüche binnen einer Frist von weiteren drei Monaten 

einzuklagen. Im Fall des Nichteinklagens verfallen sie 
ersatzlos." 

b) Haftungsreg ,elung ren 

Wie bereits bei den Handlu ngsmöglichkeiten ausge­
führt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die weitrei­
chende Haf ,tung des Auftraggebers einzuschränken . 
Hierzu folgende Beispiele: 

• Vertragliche Verpflichtung auf den gesetzlichen 
Mindes'tlohn: 

„Der Untenrehmer verpflichtet sich auch gegenüber dem 
Auftraggeber zur Einhnlhmg ,des Mindestlohngesetzes 
(MitoG), insbesondere gemtiß § 20 MiLoG seinen zum Zwe­
cke der Erbring1mg von nac1l diesem Vertmg geschuldeten 
Leistungen eingesetzte1t Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh­
mern ein Arbeitse11tgelt mmdestens in Höhe des Mindest­
lolms g(miiß § 1 Abs, 2 MiloG - derzeit EUR 8,50 bmtto je 
Zeitstunde - zu :.:ah/cn ul!d hierbei die Fälligkcitsrcgcl1mgen 
des§ 2 MiLoG :u beachten." 

• Informatfons- und Kontroll11echte: 
„Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Unternehmer zum 
Nac/nveis der Ei11}wfhmg von dessen Pflichten nach § 20 
MiLoG ,die Vorlage der (n11onymisierte11) Entgeltabrech­
mmgen sowie der Aufzeichnungen iiber Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit der von ihm wm Zwecke 
der Erbringung von naclt diesem Vertrag geschuldeten Leis­
t-ungea eingesetzten Arbeit11ehmerim1en und Arbtilnehmer 
.zu verlangen. 
Der Unternehmer legt dem Auftrnggeber unverzüglich Un­
bede11kJichkcitsbescheinig1mgen der Km11kenkasse sowie der 
für ihn zu.ständigen Berufsgenossenschaft vor. Diese sind 
jiihrlich in nldualisir rter Form vorzuweisen." 

• Haftungsfreistellung: 
„Der Untemehmer stellt den Auftraggeber von sämtlichen 
Anspriichen frei, die gemäß§ 13 MtLoG i. V.111. § 14 AEntG 

gegen de11 Auftraggeber geltend gemacht werden. Vorste­
lrendes gilt nuch, wenn der Vertrag mm Zeitpunkt der lnan­
sprucl11111hme des Auftrnggebtrs bereits beendet ist. Es wird 
weiterl1in vereinbart, dass bei Nichterfiillimg der Freistel­
T1111gsverpfiicht1mg der Auftraggeber berechrigt ist, mit dnr­
nus entstehenden Schadenersatz.-und sonstigen Ansprüchen 
gegen die Ansprüche des Unternehmers a11fzurech11e11." 

• Außerordentliches Kündigungsrecht: 
„Der Auftraggeber ist berechtigt, deM zwischen den P,nrteien 
bestehenden Vertrag fristlos zu kündigen, werm ein wichti­
ger Grund vorliegt. Ein wichtiger. zur fristlosen Kü11dig1111g 
berechtigender Grund liegt i"1sbeso11de1in 1or, rve1111 der Un­
ternehmer gegen seine Pflicht zur Zahlung des gesetzlichen 
Mindestlohns verstoßt." 

• Verpflichtung für Nachuntemehmec: 
„Der Untemel1111er verpflichtet sich, bei einem Ei115"h 
von Sub- oder Nnc}nmtemehm.em z11r 'ErfiU/.mig der dem 
LJ11temelrmer gegeni'iber dem Anftrnggebtr obliegenden Ver­
tragspflichten diese,i Unternehmern ebenfalls die in dieser 
Vereinbarung e~1tlmitene11 Bedingungen ar,fzuerlegen und 
deren EinhaU.img zu überwachen." 

• Zurückbeh,dlulilgs1echt: 
,,Die nidit fristgereclrte f.rf{dl•img der vorstelrenden Pflich­
ten durch dw Unternehmer bered1tigl den Auftraggeber 
zur Ausübung eines Z1mickbeha/tu11gsrecltts Jri11sichtlich 
der zwischen den Parteien vereinbnrten Vergütm1g. Die 
Geltendmach11ng gesetzlicher Z11riickbe/u1lttmgsrecJrte nus 
nnderen Grii,idm bleibt unberiihrt." 
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